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https://www.adfc.de/artikel/bund-und-laender-stimmen-fuer-modernisiertes-strassenverkehrsrecht 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/stvo-novelle-2023-2229430 
 

Zwischenfazit: 
Wir stellen fest, dass die aktuell im Tegernseer Tal geltenden verkehrlichen Maßnahmen auf den 
Hauptverkehrsstraßen leider das Ziel der StVO-Novellen vor allem in Bezug auf den Radverkehr 
nicht erreichen. Es besteht dringend Handlungsbedarf! 

Nachdem für die Ortsdurchfahrten im Tegernseer Tal das Landratsamt als zuständige 
Straßenverkehrsbehörde die Verkehrsvorschriften erlässt, sieht die Ortsgruppe Tegernseer 
Tal das Landratsamt in der Pflicht, diese Straßen sicherer zu gestalten. 
 
Den Kommunen wurde mittlerweile die Möglichkeit gegeben, eine Verbesserung zu 
beantragen, ohne eine konkrete Gefährung oder Unfallhäufung nachweisen zu müssen. Die 
einfache Gefahrenlage (Abweichung von der techn. geforderten Norm) reicht aus, um 
präventiv tätig werden zu müssen. 
 

https://www.adfc.de/artikel/bund-und-laender-stimmen-fuer-modernisiertes-strassenverkehrsrecht
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/stvo-novelle-2023-2229430
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Aktuell sind die Ortsdurchfahrten im Tegernseer Tal größtenteils nur im sog. 
Mischverkehr gestaltet 
 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt) stellt im Verkehrstechnik Heft V366 aus 
Februar 2023 u.a. fest: 
Die Verträglichkeit des Mischverkehrs ist nach Feststellungen der BaSt in verschiedensten Studien 
international analysiert worden. Allgemein kann man danach sagen, dass eine Verträglichkeit des 
Radverkehrs im Mischverkehr von folgenden Faktoren abhängt; Fahrbahnbreite, Verkehrsstärke und 
zul. Höchstgeschwindigkeit.   

 

 Verkehrsstärken Fz/24h (Messung 2024)  (Beispiel) 
 

 
Fazit: 
Auf den Hauptverkehrsstraßen im Tegernseer Tal, bei aktuell zul. Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h, sind die zulässigen Verkehrsstärken für den sicheren Mischverkehr schon seit Jahren weit 
überschritten (Tendenz steigend). Bei einer Reduzierung der Vmax. auf 30 km/h ist der 
Mischverkehr mit einer höheren KFZ-Frequenz machbar. 

 

Weitere Feststellungen: 

Anhand von Befragungen zur subjektiven Sicherheit durch die BaSt stellte sich heraus, dass ein 
großer Anteil der Radfahrenden den Mischverkehr als unsicher einschätzt. Dies führt zu  
Ausweichverhalten des Radverkehrs auf den Gehweg. Die Akzeptanz der Mischverkehrsführung ist 
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Konkreter Forderungskatalog der Ortsgruppe Tegernseer Tal im ADFC 
Landkreis Miesbach zur Sicherstellung eines sicheren Radverkehrs im 
Mischverkehrs auf den Hauptverkehrsstraßen: 

 

Trotz der räumlichen Enge (Fahrbahnbreite) und der hohen Verkehrsbelastung ist sicherzustellen, 
dass eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf den Hauptverkehrsstraßen im Tegernseer 
Tal den Anforderungen der StVO-Novellen 2021 und 2024 entspricht. Dabei muss die 
Verkehrsführung so gewählt werden, dass sie von den Rad fahrenden akzeptiert wird. Wie 
grundsätzlich im §2 StVO gefordert muß sich der Radverkehr wieder von den Gehwegen auf die 
Fahrbahn verlagert. (Ausgenommen die für Radfahrer frei gegebenen Gehwege) 

Um die Ziele zu erreichen, sehen wir es als erforderlich an, verkehrsregelnde und -sichernde 
Maßnahmen nach §45(1) Nr. 6 StVO zu erproben. 

 

1. Radfahrstreifen im Gemeindebereich Gmund (siehe Skizze) 

                           Quelle: www.geoportal.bayern.de 

 

Nach den Feststellungen des Planungsbüros Kaulen, lassen die Fahrbahnbreiten auf dem 
dargestellten Abschnitt die Führung des Radverkehrs auf Radfahrstreifen zu. 
                                                      Quelle: Mainpost.de 

 

http://www.geoportal.bayern.de/
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2. Fahrradschutzstreifen i.V.m. zul. Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 

 

Auf der B318 im Ortsbereich Bad Wiessee sollte in Teilbereichen der aktuellen 
Fahrradschutzstreifen zusätzlich eine zul. Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgesetzt werden. 
Dies würde die Akzeptanz der Schutzstreifen deutlich erhöhen. Insbesondere auch im Ortszentrum, 
wo die Schutzstreifen wegen zu geringer Fahrbahnbreite weggelassen werden, bringt eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h mehr Sicherheit. 

 

                      
                                 Foto: ADFC 

 

 

3. Führung im Mischverkehr bei zul. Höchstgeschwindigkeit 30 km/h ohne weitere 
Maßnahmen auf B 307 im Ortsbereich Tegernsee 

Durch die enge Ortsdurchfahrt sind vermutlich keine zusätzlichen Radverkehrsführungen 
möglich. 

 

 

4. Führung im Mischverkehr mit Piktogrammketten  

 

Auch die FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V.) empfiehlt diese 
Maßnahme, um Netzlücken zu schließen & Routen sichtbarer zu gestalten, an Strecken, an denen 
keine andere Radverkehrsinfrastruktur umsetzbar ist, auf Hauptverkehrsstraßen im Basis-& 
Vorrangnetz des Radverkehrs. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung ist auch hier eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30km/h sinnvoll. 
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B307 im zentralen Ortsbereich Rottach Egern 

 

Die auf der Südl. Hauptstraße in Rottach-Egern angedachte einseitige Radverkehrsführung durch 
Fahrradschutzstreifen ist nochmals zu prüfen. 

 

Die von uns geforderten Maßnahmen können, in Absprache mit den Gemeinden, zeitnah 
umgesetzt werden. Der Radverkehr muss sichtbarer gemacht und jetzt gefördert werden. Wir 
fordern die Straßenverkehrsbehörde, in diesem Fall das Landratsamt Miesbach auf, die 
neuen Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen, um die Sicherheit auf den 
Hauptverkehrsstraßen zu gewährleisten. 
 
 
Literatur: 
https://www.adfc.de/artikel/adfc-leitlinien-zur-radverkehrsinfrastruktur 
 
https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-
bast/frontdoor/deliver/index/docId/2743/file/V366_BF_Final.pdf 
 
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Bundesstrassen-
2021.xlsx;jsessionid=EB316168EF8D8871C4F73B204E45D01D.live21324?__blob=publicationFil
e&v=4 
 
https://www.dvr.de/fileadmin/downloads/verkehrssicherheit-fuer-entscheider/Verkehrssicherheit-
fuer-Entscheider_Rad-und-Fussverkehr-zusammen-oder-getrennt.pdf 
 
https://baysis.bayern.de/internet/verdat/svz/zaehlstelle/index.html 
 
 

https://www.adfc.de/artikel/adfc-leitlinien-zur-radverkehrsinfrastruktur
https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2743/file/V366_BF_Final.pdf
https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2743/file/V366_BF_Final.pdf
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Bundesstrassen-2021.xlsx;jsessionid=EB316168EF8D8871C4F73B204E45D01D.live21324?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Bundesstrassen-2021.xlsx;jsessionid=EB316168EF8D8871C4F73B204E45D01D.live21324?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bast.de/DE/Statistik/Verkehrsdaten/2021/Bundesstrassen-2021.xlsx;jsessionid=EB316168EF8D8871C4F73B204E45D01D.live21324?__blob=publicationFile&v=4
https://www.dvr.de/fileadmin/downloads/verkehrssicherheit-fuer-ents
https://www.dvr.de/fileadmin/downloads/verkehrssicherheit-fuer-ents
https://www.dvr.de/fileadmin/downloads/verkehrssicherheit-fuer-entscheider/Verkehrssicherheit-fuer-Entscheider_Rad-und-Fussverkehr-zusammen-oder-getrennt.pdf
https://baysis.bayern.de/internet/verdat/svz/zaehlstelle/index.html

